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Höchstbetrag 

in Euro 

ab 1.6.2023 

e) Radon-Zusatz, je 500 000 Millistat 4,10 

38 Aufwendungen für andere als die in diesem Abschnitt bezeichneten Bäder sind nicht 
beihilfefähig. Bei Hand- oder Fußbad, Teil- oder Vollbädern mit ortsgebundenen 
natürlichen Heilwässern erhöhen sich die Höchstbeträge nach Nummer 36 Buchstabe a 
bis c und nach Nummer 37 Buchstabe b jeweils angegebenen beihilfefähigen 
Höchstbeträge um bis zu 4,10 Euro. Weitere Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der 
Nummer 36 Buchstabe d beihilfefähig.  

Kälte- und Wärmebehandlung 

39 Kältetherapie bei einem oder mehreren Körperteilen mit 
lokaler Applikation intensiver Kälte in Form von 
Eiskompressen, tiefgekühlten Eis- oder Gelbeuteln, direkter 
Abreibung, Kaltgas und Kaltluft mit entsprechenden 
Apparaturen sowie Eisteilbädern in Fuß- oder 
Armbadewannen 

12,90 

40 Wärmetherapie mittels Heißluft bei einem  
oder mehreren Körperteilen, Richtwert: 20 Minuten 

 7,50 

41 Ultraschall-Wärmetherapie 13,30 

Elektrotherapie 

42 Elektrotherapie einzelner oder mehrerer Körperteile mit 
individuell eingestellten Stromstärken und Frequenzen 

8,20 

43 Elektrostimulation bei Lähmungen 16,90 

44 Iontophorese 8,20 

45 Hydroelektrisches Teilbad (Zwei- oder Vierzellenbad) 14,90 

46 Hydroelektrisches Vollbad (z. B. Stangerbad), auch mit 
Zusatz, einschließlich der erforderlichen Nachruhe 

29,00 

   

Stimm-, Sprech- Sprach- und Schlucktherapie 

47 Stimm-, sprech-, sprach- und schlucktherapeutische 
Erstdiagnostik zur Erstellung eines Behandlungsplans, 
Richtwert 60 Minuten, einmal je Behandlungsfall, bei 
Wechsel der Leistungserbringerin oder des Leistungs-
erbringers innerhalb des Behandlungsfalls sind die 
Aufwendungen für eine erneute Erstdiagnostik beihilfefähig.  

111,20 
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47.1 Stimm-, sprech-, sprach- und schlucktherapeutische 
Bedarfsdiagnostik, Richtwert 30 Minuten, je Kalender-
halbjahr sind Aufwendungen für bis zu zwei Einheiten 
Diagnostik (entweder eine Einheit Erstdiagnostik und eine 
Einheit Bedarfsdiagnostik oder zwei Einheiten Bedarfs-
diagnostik) innerhalb eines Behandlungsfalls beihilfefähig 

55,60 

47.2 Bericht an die verordnende Person 6,20 

47.3 Bericht auf besondere Anforderung der verordnenden 
Person 

111,20 

48 Einzelbehandlung bei Atem-, Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hör- und Schluckstörungen  

a) Richtwert: 30 Minuten 49,40 

b) Richtwert: 45 Minuten 68,00 

c) Richtwert: 60 Minuten 86,50 

 d)   Richtwert: 90 Minuten6 

Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, die 
Verlaufsdokumentation, den sprachtherapeutischen Bericht 
sowie für die Beratung der Patientin oder des Patienten und 
ihrer oder seiner Bezugspersonen sind daneben nicht 
beihilfefähig. 

103,40 

49 Gruppenbehandlung bei Atem-, Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hör- und Schluckstörungen, je 
Teilnehmerin oder Teilnehmer 

 a) Gruppe (2 Personen), Richtwert: 45 Minuten 61,20 

b) Gruppe (3 bis 5 Personen), Richtwert: 45 Minuten 34,60 

c) Gruppe (2 Personen), Richtwert: 90 Minuten 111,20 

d) Gruppe (3 bis 5 Personen), Richtwert: 90 Minuten 

Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, die 
Verlaufsdokumentation, den sprachtherapeutischen Bericht 
sowie für die Beratung der Patientin oder des Patienten und 
ihrer oder seiner Bezugspersonen sind daneben nicht 
beihilfefähig. 

56,10 

Ergotherapie (Beschäftigungstherapie) 

50 Funktionsanalyse und Erstgespräch einschließlich Beratung 
und Behandlungsplanung, einmal je Behandlungsfall 

41,80 

 

51 Einzelbehandlung 

                                                           
6 Die Nummer 48d) wird voraussichtlich nicht mehr abgerechnet 
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62 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen 
einer mehrteiligen bilateralen Nagelkorrekturspange  

86,90 

63 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen 
einer einteiligen Kunststoff- oder Metall-
Nagelkorrekturspange  

47,70 

64 Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und 
Passgenauigkeit 

                     15,20 

65 Behandlungsabschluss / Entfernung der 
Nagelkorrekturspange 

22,80 

Sonstiges 

66 Ärztlich verordneter Hausbesuch 12,10 

66.1 Ärztlich verordneter Hausbesuch einschließlich der 
Fahrkosten, pauschal 

22,40 

66.2 Besuch eines oder mehrerer Patienten in einer sozialen 
Einrichtung/Gemeinschaft einschließlich der 
Fahrtkosten, je Patient pauschal 

14,61 

67 Fahrtkosten für Fahrten der behandelnden Person (nur bei ärztlich verordnetem 
Hausbesuch) bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges in Höhe von 0,30 Euro je Kilometer 
oder die niedrigsten Kosten eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 

68 Werden auf demselben Weg mehrere Patientinnen oder Patienten besucht, sind die 
Aufwendungen nach den Nummern 66,  66.1 und 67 nur anteilig je Patientin oder Patient 
beihilfefähig. 

69 Übermittlungsgebühr für Mitteilung / Bericht an die 
verordnende Person 

1,30 

 

Definition Richtwert: 

Richtwert im Sinne des Leistungsverzeichnisses ist die Zeitangabe zur regelmäßigen Dauer 
der jeweiligen Therapiemaßnahme (Regelbehandlungszeit). Er beinhaltet die Durchführung 
der Therapiemaßnahme einschließlich der Vor- und Nachbereitung. Die Regelbehandlungs-
zeit darf nur aus medizinischen Gründen unterschritten werden. 

 

Abschnitt 2 
Erweiterte ambulante Physiotherapie 

1.  Aufwendungen für eine EAP nach Abschnitt 1 Nummer 15 sind nur dann beihilfefähig, 
wenn die Therapie in einer Einrichtung, die durch die gesetzlichen Krankenkassen oder 
Berufsgenossenschaften zur ambulanten Rehabilitation oder zur EAP zugelassen ist 
und bei einer der folgenden Indikationen angewendet wird:  

 
a)  Wirbelsäulensyndrome mit erheblicher Symptomatik bei  


